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4 0 5 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Schiedssprüche

4 0 6 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Befreiung bestimmter Urkunden
von der Beglaubigung

4 0 7 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zum Schutz der Hersteller von Tonträgern
gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger

4 0 8 . Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die Zustellung von
Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland

4 0 9 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die internationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Verwaltungshilfe für Flüchtlinge

4 1 0 . Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Verkehr und Wasserwirtschaft des Königreiches der
Niederlande und dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der
Republik Österreich nach Rn. 2010 des ADR betreffend die Beförderung von
Druckgaspackungen aus Metall der Klasse 2, Rn. 2201 Ziffer 10 des ADR

4 1 1 . Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland und dem
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich
nach Rn. 2010 des ADR über die Beförderung von Di-(äthylhexyl)-peroxydicarbo-
nat in einer stabilen Suspension mit mindestens 55% Wasser und mit 5% Polyvinylal-
kohol als Stoff der Klasse 5.2, Gruppe E

405. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
14. August 1987 betreffend den Geltungsbe-
reich des Übereinkommens über die Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Schieds-

sprüche

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staa-
ten ihre Beitrittsurkunden zum Übereinkommen
über die Anerkennung und Vollstreckung ausländi-
scher Schiedssprüche (BGBl. Nr. 200/1961, letzte
Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 89/1986) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde:

Burkina Faso 23. März 1987
China 22. Jänner 1987

China hat anläßlich der Hinterlegung der Bei-
trittsurkunde nachstehende Erklärung abgegeben:

„1. Die Volksrepublik China wird das Überein-
kommen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit
nur auf die Anerkennung und Vollstreckung von
Schiedssprüchen anwenden, die auf dem Gebiete
eines anderen Vertragsstaates gefällt worden sind.

2. Die Volksrepublik China wird das Überein-
kommen nur auf Streitfälle aus Rechtsverhältnissen
vertraglicher oder nichtvertraglicher Art anwenden,
die nach dem innerstaatlichen Recht der Volksre-
publik China dem handelsrechtlichen Bereich zuzu-
ordnen sind."

Vranitzky

406. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
14. August 1987 betreffend den Geltungsbe-
reich des Übereinkommens über die Befreiung
bestimmter Urkunden von der Beglaubigung

Nach Mitteilung der Schweizerischen Regierung
hat die Türkei am 1. Mai 1987 ihre Ratifikationsur-
kunde zum Übereinkommen über die Befreiung
bestimmter Urkunden von der Beglaubigung
(BGBl. Nr. 239/1982, letzte Kundmachung des
Geltungsbereiches BGBl. Nr. 95/1985) hinterlegt.

Vranitzky
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407. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
14. August 1987 betreffend den Geltungsbe-
reich des Übereinkommens zum Schutz der
Hersteller von Tonträgern gegen die uner-

laubte Vervielfältigung ihrer Tonträger

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der
Weltorganisation für geistiges Eigentum haben fol-
gende weitere Staaten ihre Beitrittsurkunden zum
Übereinkommen zum Schutz der Hersteller von
Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung
ihrer Tonträger (BGBl. Nr. 294/1982) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde:

Barbados 23. März 1983
Peru 7. Mai 1985
Republik Korea 1. Juli 1987
Tschechoslowakei 5. Oktober 1984
Venezuela 30. Juli 1982

Einer weiteren Mitteilung des Generaldirektors
der WIPO zufolge hat Schweden am 1. Juli 1986
die anläßlich der Hinterlegung seiner Ratifikations-
urkunde abgegebene Erklärung zurückgenommen.

Vranitzky

408. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
14. August 1987 betreffend den Geltungsbe-
reich des Europäischen Übereinkommens über
die Zustellung von Schriftstücken in Verwal-

tungssachen im Ausland

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Spanien am 16. Juli 1987 seine Ratifika-
tionsurkunde zum Europäischen Übereinkommen
über die Zustellung von Schriftstücken in Verwal-
tungssachen im Ausland (BGBl. Nr. 67/1983, letzte
Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 64/1985) hinterlegt.

Spanien hat anläßlich der Hinterlegung seiner
Ratifikationsurkunde folgende Erklärung zu
Art. 10 Abs. 2 abgegeben:

„Spanien widerspricht der Zustellung durch
Konsuln, wenn Schriftstücke an Empfänger zuzu-
stellen sind, die nicht Angehörige des Staates sind,
den der Konsul vertritt."

Spanien hat folgende zentrale Behörde gemäß
Art. 2 notifiziert:

(Übersetzung)

Generaldirektion für konsularische Angelegenheiten,
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
Imperial, 9
E-28012 MADRID

Vranitzky

4 0 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
14. August 1987 betreffend den Geltungsbe-
reich des Übereinkommens über die interna-
tionale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der

Verwaltungshilfe für Flüchtlinge

Nach Mitteilungen der Schweizerischen Regie-
rung haben folgende weitere Staaten ihre Ratifika-
tions- bzw. Annahme- oder Genehmigungsurkun-
den zum Übereinkommen über die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verwaltungs-
hilfe für Flüchtlinge (BGBl. Nr. 334/1987) hinter-
legt:

Staaten:
Datum der Hinterlegung

der Ratifikations- bzw. Annahme-
oder Genehmigungsurkunde:

Belgien 2. März 1987
Frankreich 17. Dezember 1986
Niederlande 28. November 1986

(für das Königreich in
Europa und Aruba)

Spanien 11. Mai 1987

Die nachstehend angeführten Staaten haben an-
läßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations- bzw.
Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgende
zentrale Behörden gemäß Art. 3 des Übereinkom-
mens notifiziert:

Österreich

„Bundesministerium für Inneres
Herrengasse 7
A-1014 Wien"

(Übersetzung)

Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Außen-
handel und Entwicklungszusammenarbeit
Rue Quatre Bras 2
1000 Brüssel

Frankreich

(Übersetzung)

Französisches Büro für den Schutz von Flüchtlingen
und Staatenlosen
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Niederlande

(Übersetzung)

Leiter der Hauptabteilung für Privatrecht des Justizmi-
nisteriums
Postfach 20 301
2500 Den Haag
Niederlande
Telex 34 554

(Übersetzung)

Leiter des Zentralbüros für rechtliche und allgemeine
Angelegenheiten des Justizministeriums
Smith Boulevard 76
Oranjestad
Aruba
Telex 5 060

Spanien

(Übersetzung)

Generalkommissariat für Dokumentation, Ministerium
für Inneres
Amador de los Ríos, 5
28071 Madrid

Vranitzky

410.

(Übersetzung)

V E R E I N B A R U N G

zwischen dem Bundesminister für Verkehr und
Wasserwirtschaft des Königreiches der Nieder-
lande und dem Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr der Republik Öster-
reich nach Rn. 2010 des ADR betreffend die
Beförderung von Druckgaspackungen aus
Metall der Klasse 2, Rn. 2201 Ziffer 10 des

ADR

I. In Abweichung von den Vorschriften der
Rn. 2210 (3) des ADR können Druckgaspak-
kungen aus Metall der Klasse 2, Rn. 2201 Zif-
fer 10 des ADR bei geschlossenen Ladungen
auf folgende Weise verpackt werden:
Die Druckgaspackungen müssen auf Paletten
zu Einheiten zusammengefaßt und durch eine
geeignete Plastikhülle in ihrer Lage stabilisiert
werden; diese Einheiten müssen auf Paletten
entsprechend gestapelt und gesichert sein.

II. Im Beförderungspapier hat der Absender
zusätzlich zu vermerken: „Beförderung verein-
bart nach Rn. 2010 des ADR."

III. Diese Regelung gilt im Verkehr zwischen den
Niederlanden und der Republik Österreich.
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Sie tritt in Kraft am Tag der zweiten Unter-
schrift.

Wien, den 10. Juli 1987

Für den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr der Republik Österreich:

Berger

Den Haag, 2. Dezember 1986

Die für das ADR zuständige Behörde der Nieder-
lande:

drs. J. E. Bloem

Vranitzky

411.

(Übersetzung)

V E R E I N B A R U N G

zwischen dem Bundesminister für Verkehr der
Bundesrepublik Deutschland und dem Bundes-
minister für öffentliche Wirtschaft und Ver-
kehr der Republik Österreich nach Rn. 2010
des ADR über die Beförderung von Di-(äthyl-
hexyl)-peroxydicarbonat in einer stabilen
Suspension mit mindestens 55% Wasser und
mit 5% Polyvinylalkohol als Stoff der
Klasse 5.2, Gruppe E

(1) Abweichend von den Vorschriften der
Rn. 2550 und 2551 der Anlage A des ADR darf
Di-(äthylhexyl)-peroxydicarbonat in einer stabilen
Suspension mit mindestens 55% Wasser und mit 5%
Polyvinylalkohol als Stoff der Klasse 5.2,
Gruppe E, im internationalen Straßenverkehr unter
folgenden Bedingungen befördert werden:

1. Der Stoff muß verpackt sein in
— Kombinationsverpackungen (Kunststoff)

der Codierung 6HC, 6HD1, 6HG1 oder
6HG2 gemäß Rn. 3537 oder

— zusammengesetzten Verpackungen gemäß
Rn. 3538 mit Gefäßen aus Kunststoff als
Innenverpackung sowie Kisten oder Fässer
der Codierung 4 C, 4 D, 4 F, 4 G oder 1 D,
1 G als Außenverpackung.

Die Verpackungen müssen einer Baumuster-
prüfung nach den Bedingungen für die Verpak-
kungsgruppe II bei einer behördlich anerkann-
ten Prüfanstalt/Prüfstelle gemäß den Vor-
schriften des Anhangs A.5 zur Anlage A des
ADR mit Erfolg unterzogen worden und zuge-
lassen sein.

2. Ein Versandstück mit diesem Stoff darf nicht
mehr als 50 kg enthalten.

3. Für das Zusammenpacken gelten die Vorschrif-
ten der Rn. 2562 des ADR entsprechend.
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4. Für die Kennzeichnung gelten die Vorschriften
der Rn. 2563, Absatz 1, Satz 1.

5. Die Vorschriften der Anlage B des ADR gelten
für das organische Peroxid entsprechend,
soweit nachfolgend nicht Besonderheiten fest-
gelegt sind.

6. Die Vorschriften der Rn. 10 321 sind anzuwen-
den, wenn die Menge die Gewichtsgrenze von
4000 kg Bruttomasse überschreitet.

7. Der Stoff ist so zu versenden, daß eine Umge-
bungstemperatur von —15°C (Höchsttempe-
ratur) nicht überschritten wird.

8. In einer Beförderungseinheit dürfen nicht mehr
als 10000 kg des Stoffes befördert werden.

9. Die Bezeichnung im Beförderungspapier muß
gleich lauten wie die angegebene Stoffbezeich-
nung; sie ist rot zu unterstreichen und durch
die Angabe „5.2, ADR" zu ergänzen. Außer-
dem hat der Absender im Beförderungspapier
zu vermerken: „Beförderung vereinbart nach
Rn. 2010 des ADR."

(2) Diese Regelung gilt im Verkehr zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik
Österreich bis auf Widerruf durch eine der Ver-
tragsparteien, längstens jedoch bis zum 31. Dezem-
ber 1990.

Wien, den 10. Juli 1987

Für den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr der Republik Österreich:

Berger

Bonn, den 19. Februar 1987

Die für das ADR zuständige Behörde der Bundes-
republik Deutschland:

Der Bundesminister für Verkehr:
im Auftrag:
Bredemeier

Vranitzky
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